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Sag e

18. Bei Schluss des Unterrichtes wollen wir unsere Arbeiten schnell aufriumen
und ruhig das Schulzimmer verlassen.

A llgemeines.

19. In allen von uns beniitzten Riumen haben wir auf tadellose Ordnung und
Reinlichkeit zu achten.

20. Wir wollen alle Einrichtungsgegenstinde iusserst sorgfiltig und schonend
behandeln, da sie Volkseigentum sind.

21. Wir wollen die aus der Schulbibliothek entliehenen Biicher mit grosster
Sorgfalt behandeln. Wir wollen weder in der Strassenbahn, noch in der
Eisenbahn darin lesen, da wir sie leicht liegen lassen konnten. Wir wollen
sie auch nicht weiterverleihen, da sie ebenfalls Volkseigentum sind.

22. Mitschillerinnen, welche den Unterricht versiumten, wollen wir helfen,
damit sie das Verséiumte so rasch und gut als méglich nachhelen kénnen.

23. Einem Besuch in der Schule wollen wir héflich und freundlich begegnen.
Wenn wir um etwas gefragt werden, wollen wir bereitwilligst Auskunit
geben. Bei der Anwesenheit des Besuches wollen wir uns besonders gut
benehmen, um den guten Ruf der Schule zu rechtfertigen und zu stirken.

Die Selbstregierung der Schiiler.

Zusammenfassung der im Sammelband ,I’Education et la Solidarité“ verdffentlichten
Arbeit von Georg Kerschensteiner, Miinchen.

I. Die Selbstregierung ist nur gerechtfertigt, wenn sie zugleich Selbsterzie-
hung bedeutet, d. h. wenn der, der regiert, identisch ist mit dem, der regiert
wird. Sich regieren heisst auch sich beherrschen, doch geht die Selbstregierung
iiber die Selbstbeherrschung hinaus. Diese ist ein einzelner Willensakt, jene ein
dauernder Zustand der Seele, der allein durch geduldige Ubung in der Selbst-
beherrschung erreicht wird. Nur wenn die Selbstregierung folgende vier Eigen-
schaften auslost, kann sie mit Erfolg angewendet werden:

a) Sie muss das soziale Gewissen, d. h. das Verantwortungsgefiihl sich
selbst und der Gemeinschaft gegeniiber wecken und pflegen.

b) Sie muss den moralichen Mut stidrken, also die Kraft, ohne Riicksicht
auf eigenen Vorteil zu seiner Uberzeugung zu stehen. '

¢) Sie muss Giite und Uneigenniitzigkeit wecken dadurch, dass sie dem
Schiiler mannigfache Gelegenheit verschafft, zum Wohl des Nichsten zu handeln,
innerhalb seiner Gemeinschaft. Je mehr das Kind Gelegenheit hat, diesen guten
Willen zu betitigen, desto weniger ist es in Gefahr, in Vorsitzen stecken zu
bleiben.

d) Endlich muss die Selbstregierung zu der Einsicht fithren, dass die Ver-
vollkommnung der eigenen Personlichkeit und diejenige der Gemeinschaft sich gegen-
seitic bedingen. Je mehr jedes Glied zur Forderung der andern beitrigt, desto
mehr entwickelt es sich selber. Diese vier Eigenschaften werden nicht. durch
Belehrung, sondern nur durch praktische Ubung, durch verantwortliche Arbeit
im Dienste der Gemeinschatt erworben. Diese Arbeit und diese Verantwortung
tragen zugleich dazu bei, die psychische Energie zu stirken, welche zur Uber-
windung der Schwierigkeiten, die sich jeder Entwicklung der Autonomie in den
Weg stellen, notwendig ist.
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Wihrend der Moralunterricht Begriffe erklirt, die staatsbiirgerliche Unter-
weisung das Interesse auf die Aufgaben des Staates lenkt und durch Hinweis
auf Beispiele aus der Geschichte das Herz erwidrmt und den Wunsch weckt,
am Staatswohl mitzuarbeiten, wihrend der Religionsunterricht religiose Ge-
danken und religioses Gefithl entwickelt, ist es die Aufgabe der Selbstregie-
rung, das Kind an die moralische Tat zu gewohnen, ihm die Verantwortung
fir seine Handlung zum Bewusstsein zu bringen und es zur Selbsterkenntnis
zu fiithren.

II. Solange der Schiiler kein lebendiges ethisches Prinzip — sei es eine
Frucht der friihern Erziehung oder die Folge von Erlebnissen — in sich trigt,
sind sowohl Selbsterziehung wie auch Selbstregierung ein unniitzes Unterfangen,
verlorne Liebesmiih. Ebenso unniitz und gefihrlich wie die Selbstregierung in
einem Volke, in dem nicht eine grosse Zahl von Gliedern Ewigkeitswerte und
-mafstibe besitzen. Das Individuum kann sich erst erfolgreich selbst regieren,
wenn sich seinem natiirlichen Selbsterhaltungstrieb aus ihm selber heraus ein
soziales Bediirfnis gegeniiberstellt, das von ihm bestitigt und in seinem Leben
realisiert wird. Die Selbstregierung in einem Volk gelingt erst, wenn es die
Herrschaft der Menschen anerkennt, welche Triger der geistigen Ewigkeitswerte
sind. Aufgabe der Selbstregierung der Schiiler ist nun, dass jedes Mitglied durch
eicene Erfahrungen die geistigen Fithrer erkennen und sich ihnen freiwillig
unterordnen lernt. Die Seele muss diese ewigen Werte wirklich gespiirt haben,
damit, wenn sie ihnen entgegenhandelt, das Gefiihl der Schuld entstehen kann.
Weil die Selbstregierung zahllose Gelegenheit bietet, den ewigen Wert der Hand-
lungen und Unterlassungen dem Kind zum Bewusstsein zu bringen, darum ist
sie ein unfehlbares Mittel zur Krziehung.

IIT. Die Bedingungen, unter denen die Selbstregierung erfolgreich durch-
gefiihrt werden kann, sind folgende:

a) Eine zu grosse Schiilerzahl kann der Entwicklung persionlicher Bezie-
hungen hinderlich sein. Wo die Schiilerzahl mehr als 400 betrigt, ist es meist
besser, die Selbstregierung auf die Klasse zu beschrinken.

b) In Fortbildungsschulen. wo wachentlich nur wenige Stunden Unterricht
erteilt wird und die Schule ausserhalb der kurse keinen Einfluss hat, ist sie
kaum maglich.

¢) Die Schiilergemeinde muss eine stattliche Zahl von Mitgliedern haben,
die fihig sind, durch ihr Beispiel in den andern den Sinn fiir den Wert der
Personlichkeit und das Verantwortlichkeitsgefiihl zu wecken.

d) Die ganze Lehrerschaft der Schule muss eine Gemeinschaft von Briidern
und Schwestern darstellen. Sie miissen sich gegenseitig unterstiitzen und als
Diener des gemeinsamen pidagogischen ldeals spiiren. Sie sind in erster Linie
weder Diener des Staates, noch Fachgelehrte, noch Techniker, Kinstler oder
Prediger, sondern Triger der Erziehungsidee.

¢) Der Direktor der Schule muss vom pidagogischen Wert der Schiiler-
autonomie iiberzeugt sein,, nicht nur, damit er als primus inter pares an der
Arbeitsgemeinschaft mitmachen kann, sondern auch, damit er imstande ist, die
Schwierigkeiten zu besiegen, die infolge der Unzulinglichkeit der menschlichen
Natur in jeder Gemeinschaft entstehen.

f) Der Wille, die Selbstregierung zu unterstiitzen, muss auch bei den Eltern
Wurzel fassen, sonst stehen der autokratische Geist mancher Eltern und der
Geist des Schullebens einander feindlich gegeniiber.
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¢) Uniformierung und Zentralisierung des Schulwesens eines ganzen Landes
sind nicht vom Guten. Wo eine Schulbureaukratie regiert, bringen weder Lehrer
noch Schiiler das Verantwortungsgefithl auf, das die hauptsichlichste Wohltat
der Selbstregierung ist.

IV. Wenn diese Bedingungen erfiillt sind, sollte man bei der Einfiihrung
der Autonomie folgendes beachten : :

a) Niemals kann sie durch eine behdérdliche Verordnung eingefiihrt werden.

b) Die Einfiihrung muss stufenweise geschehen, und die Autonomie dart
sich nur erweitern in dem Masse, wie der Solidarititsgeist wichst.

¢) Die Autonomie darf niemals eine totale sein. Sie unterliegt der Genehmi-
gung des Direktors und derjenigen Lehrer, die von den Schiilern zu Vertrauens-
leuten bestimmt worden sind.

d) Das Recht der Gesetzgebung erstreckt sich nicht auf Fragen des Schul-
programms, sondern auf Fragen der Disziplin, der gegenseitigen Unterstiitzung
und Forderung, der Verwaltung des Schulmaterials und solche der Organisation.

¢) Soweit es die Unterrichtsgegenstinde erlauben, ist von der Idee der
Arbeitsgemeinschaft der Schiiler einer Klasse auszugehen. Die Schiiler, vor allem
die tiichtigen unter ihnen, sind verantwortlich fiir die Einzeln- sowohl wie fiir
die Klassenleistungen.

f) Die Schiiler versammeln sich regelmissig zur Besprechung ihrer Ange-
legenheiten. Die Lehrer wohnen den Sitzungen als Zuhérer bei.

g) Die Verfassung, welche der Selbstregierung zugrunde liegt, muss langsam
aus den Schiilern selbst sich herauskristallisieren. Sie darf nicht vom Direktor
oder von der Lehrerschaft diktiert werden. Einmal angenommen, gilt sie Lehrern
und Schiilern als heiliges Gut.

V. Je mehr die Vilker von einer autokratischen zu einer demokratischen
Verfassung fortschreiten, desto notwendiger wird die staatsbiirgerliche Erziehung
der Jugend. Sie kann aber ohne Selbstregierung nicht bestehen. Nur diese ist
imstande, die Schule umzugestalten. Aus einem Ort, wo persinlicher Ehrgeiz
herrscht, schafft sie eine Statte der Solidaritdt; aus einem Zentrum des Intellek-
tualismus ein solches des praktischen, menschlichen Universalismus; an Stelle
der Anhidutung von Wissensstoff tritt die Sorge fiir seine richtige Anwendung.
Diese Umwandlung ist die grundlegende Reform, die notwendig ist, wenn die
Schule ihre Erziehungsaufgabe erfiillen soll. Es fehlt uns nicht an Schulen fiir
intellektuelle, kiinstlerische und technische Bildung; aber wir haben noch keine
fir soziale Erziehung. Nur die Selbstregierung kann sie schaffen. H. St

Eine Ferienplauderei aus England.

Nicht von Meerbiadern und Strandfaulenzertum, von Autofahrten und Tennis-
spiel mochte ich berichten, so reizvoll all diese Herrlichkeiten auch das eng-
lische Ferienleben gestalten, sondern von den Menschen und ihrer Eigenart. Da
muss ich vorerst eines feststellen: Wihrend der paar Wochen, die ich nun hier
in einem kinderreichen englischen I.andhaus weile, habe ich nie einen Menschen
— und es sind ihrer mit den Dienstboten zusammen etwa 25 — gereizt, aufgeregt
oder auch nur schlechter Laune gesehen. Englischer Gleichmut? Englische Selbst-
beherrschung ? In der Kinderstube lernt man’s ja, dass Gefithle da sind, um sorg-
faltig vor andern versteckt zu werden. Ist es der Umstand, dass Zeit und Geld,



	Die Selbstregierung der Schüler : Zusammenfassung der im Sammelband "L'Education et la Solidarité" veröffentlichten Arbeit von Georg Kerschensteiner, München

